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*PFLICHTFELDER 

 BITTE ALLES IN DRUCK- & GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
  

Stand: 30.04.2025 

ANTRAG 
zur Aufnahme in die 
Mittagsbetreuung  

an der Grundschule Katzwang  
Schuljahr 2025/2026 

 

DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 

Nachname(n)/Familienname(n)*  

  

Vorname(n)*  

  

Straße & Hausnummer*  

Postleitzahl & Ort*  

Telefonnummer(n)*  

  

Handynummer(n)*  

  

E-Mail(s)*  

  

 

MELDEN DEN SCHÜLER 
 

Nachname/Familienname Kind*  

  

Vorname Kind*  

  

Geburtsdatum*  

Jahrgangsstufe im Schuljahr 
2025/2026* 

 1. Klasse  2. Klasse 
 

 3. Klasse  4. Klasse 

Geschlecht*  männlich  weiblich  divers 

Straße & Hausnummer (falls abweichend)  

Postleitzahl & Ort (falls abweichend)  

 
in der Mittagsbetreuung an der Grundschule Katzwang verbindlich für das Schuljahr 
2025/2026 an.  
 
Die vorliegende Vereinbarung gilt für die folgende Betreuungszeit: 
 

 11:15 – 14:00 Uhr für 64,00 €/Monat  11:15 – 16:00 Uhr für 107,00 €/Monat 
 11:15 – 14:30 Uhr für 75,00 €/Monat  11:15 – 16:30 Uhr für 118,00 €/Monat 
 11:15 – 15:30 Uhr für 96,00 €/Monat  11:15 – 17:00 Uhr für 129,00 €/Monat 

 

Die Mittagsbetreuung wird in Kooperation mit der Schulhaus Nachmittagsbetreuung 
gemeinnützigen GmbH, In der Büg 5, 91330 Eggolsheim durchgeführt. Die Betreuung befindet 
sich innerhalb der Räumlichkeiten der Grundschule Katzwang. 
 
Für das Mittagessen muss eine separate Anmeldung ausgefüllt werden. 
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 BITTE ALLES IN DRUCK- & GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
  

Stand: 30.04.2025 

KONTAKTDATEN Schulhaus Nachmittagsbetreuung Schule 

Anschrift In der Büg 5, 91330 Eggolsheim 
Katzwanger Hauptstraße 19, 
90453 Nürnberg 

Telefon/Fax 09191 35199-0/-99 09122 77410/635966 

Mobil 0160 95017424 - 

E-Mail-Adresse verwaltung@schulhaus-online.de sekretariat@schule-katzwang.de  

Internetadresse www.schulhaus-online.de www.schule-katzwang.de  

 

VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
Die Mittagsbetreuung findet in den Räumen der Schule statt und erfolgt an allen Schultagen von Montag bis 
Freitag zu den oben genannten Zeiten. Die neben den jeweiligen Zeiten aufgeführte Gebühr wird monatlich im 
Voraus zur Zahlung fällig. Die Gebühr wird für jeden Monat von September bis Juli erhoben. Sie ist unabhängig 
von der tatsächlichen Anwesenheit des Kindes zu entrichten. 
 
Bei einer Buchungszeit von 11:15 Uhr bis 15:30 Uhr oder länger müssen mindestens 2 Tage gebucht werden. Die 
Vereinbarung ist verbindlich. Eine Abmeldung oder eine Reduzierung der Buchungstag ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen (z. B. Umzug, Schulwechsel) möglich. Eine Aufstockung der Buchungstage oder ein Wechsel der 
Buchungstage bei gleichbleibender Anzahl sind nur in Absprache mit der Zentrale der Firma Schulhaus 
Nachmittagsbetreuung gGmbH möglich. Sollte ihr Kind krank oder aus anderen schwerwiegenden Gründen 
abwesend sein, informieren Sie bitte die Schule sowie die Mitarbeiter der Mittagsbetreuung.  
 
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die beigefügte Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) zu 
unterzeichnen, die Teilnahmevoraussetzung für die Mittagsbetreuung ist. Sämtliche Änderungen, die diese 
Einzugsermächtigung betreffen, sind umgehend schriftlich der Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH 
mitzuteilen. 
 
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn für das Kind gesundheitliche Einschränkungen gelten oder sonstige besondere Umstände 
bei der Betreuung zu beachten sind. Den Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass Informationen über die 
Leistungen und Verhaltensweisen des Kindes zwischen den Lehrkräften und dem Betreuungspersonal der 
Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH ausgetauscht werden. Die Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH 
verpflichtet sich, ihr bekannt gemachte Daten und Informationen unter Beachtung der geltenden Regeln des 
Bundesdatenschutzgesetztes vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. 
 
Die Anmeldezahlen entscheiden über das Zustandekommen einer Gruppe. Eine Gruppe wird lt. Vorgabe der 
Regierung von Mittelfranken ab einer Mindestanmeldezahl von 12 Kindern eingerichtet. 
 
Diese Vereinbarung tritt erst nach schriftlicher Bestätigung seitens der Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH 
in Kraft. Erst dann ist die Anmeldung verbindlich und der Betreuungsplatz bestätigt unter der Voraussetzung, 
dass das Kind die im Vertrag genannte Schule besucht. Der Vertrag endet zum Ablauf des Schuljahres. Eine 
vorzeitige Kündigung des Vertrages wird nur wirksam, wenn für den Betreuungsplatz des Kindes ein Nachrücker 
vorhanden ist. 
 
Das Recht beider Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung aus 
wichtigem Grunde seitens der Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Voraussetzungen für eine Bezuschussung durch die Regierung von Mittelfranken nicht mehr gegeben sind bzw. 
wenn die Zuwendungen nicht mehr gewährt oder zurückgefordert werden. 
 
Es gilt auch während der Nachmittagsbetreuung die Hausordnung der Grund- und Mittelschule Katzwang. Bei 
massiven oder andauernden Verstößen gegen die Hausordnung und die Regeln der Mittagsbetreuung, bzw. gegen 
die Festlegungen im pädagogischen Betreuungskonzept kann der Ausschluss des Schülers aus der 
Mittagsbetreuung erfolgen. Des Weiteren behält sich die Leitung der Mittagsbetreuung vor, Bußgelder bei 
Regelverstößen zu veranlassen. 
 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 
Der erste reguläre Betreuungstrag für das Schuljahr 2025/2026 ist Dienstag, der 16.09.2025. 
 
Hiermit beantragen wir verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift die  
Aufnahme unseres Kindes in die Mittagsbetreuung an der oben genannten Schule. 

 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird grundsätzlich im Anmeldeformular das generische 

Maskulinum verwendet und umfasst weiblich, männlich und divers. 

mailto:verwaltung@schulhaus-online.de
mailto:sekretariat@schule-katzwang.de
http://www.schulhaus-online.de/
http://www.schule-katzwang.de/
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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00000411730 

 
ERTEILUNG EINER EINZUGSERMÄCHTIGUNG UND EINES SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS 

 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige/wir ermächtigen die Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH widerruflich, 
die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem 
Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige/wir ermächtigen Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH, Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Nachname(n)/Familienname(n) 
Kontoinhaber* 

 

Vorname(n) Kontoinhaber*  

Straße & Hausnummer*  

Postleitzahl & Ort*  

Handynummer(n)*  

E-Mail(s)*  

 
Kreditinstitut (Name)* 

 

 

           

BIC (8 oder 11 Stellen)* 
 

D E                     

IBAN (max. 22 Stellen)* 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
 
INFOS: 
Das monatliche Betreuungsentgelt Ihres Kindes wird monatlich per Lastschrift zum letzten Tag im Monat von 
Ihrem Konto im Voraus eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/Feiertag verschiebt sich die 
Abbuchung auf den 1. folgenden Werktag.  
 
Das Mandat wird durch Ihre Mandatsreferenznummer Zuordnungsnummer/NN/VN/MGK und unsere Gläubiger-
Identifikationsnummer DE11ZZZ00000411730 gekennzeichnet. Diese Angaben sind künftig bei allen 
Lastschrifteinzügen enthalten. 
 
Eltern bzw. Alleinerziehende mit geringem Einkommen oder Empfänger von SGB2 haben die  
Möglichkeit, beim Jugendamt/Stadt einen Antrag auf teilweise bzw. ganze Übernahme der  
Betreuungskosten zu stellen.  
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FRAGEBOGEN 

 

 

Nachname/Familienname Kind*  

  

Vorname Kind*  

  

Geburtsdatum*  

 

Name Mutter  

Tel.-Nummer Mutter  

 

Name Vater  

Tel.-Nummer Vater  

 

Namen weitere Personen  

Tel.-Nummern  

 

Name Kinderarzt  

Anschrift Kinderarzt  

Name Krankenkasse (für 
Unfallmeldung) 

 

 
Unser Kind hat folgende Krankheiten/Allergien: 

 

 
Unser Kind darf sowohl für schulische Zwecke (z. B. Steckbrief, Fotowände, Flyer, 
Jahresbericht) als auch zur Darstellung der Tätigkeiten der Firma Schulhaus 
Nachmittagsbetreuung gGmbH fotografiert werden. Die Fotos können anschließend unter 
anderem auf Instagram, Facebook sowie der Homepage veröffentlicht werden. 
 

 Ja   Nein 
 
Unser Kind besucht die Mittagsbetreuung an folgenden Tagen:  
 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag      Freitag 
 
Unser Kind darf abgeholt werden von: 

 

 
Unser Kind geht nach der Betreuung alleine nach Hause: 
 

 Ja   Nein 
 
Bei Nichtabholung des Kindes und nach telefonischer Unerreichbarkeit der Eltern lt. oben 
angegebener Telefonnummer wird nach einer Wartezeit von 15 Minuten das Kind nach Hause 
geschickt. 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Anmerkung der Mittagsbetreuung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt und bleiben bei 
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uns in der Mittagsbetreuung. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

 
TOILETTENBENUTZUNG WÄHREND DER HOFPAUSE IN DER MITTAGSBETREUUNG 

 

 
Ich/Wir bestätige/n, dass unser/mein Kind  

 

bei Toilettenbenutzung alleine über den Schulhof zur Toilette gehen darf. 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


